
Z. SLS-k.

Vom

k. k. Nieder . Oester . Landes-Präsidiirnr.

lieber die provisorische Versetzung der Gerichtsbarkeit und der politischen Nmtsverwaltung

durch die bisher bestandenen Patrimonial -Behörden auf Kosten des Staates.

L< 1ie von Seiner Majestät mit der Vollziehung des Gesetzes vom

7 . September l . I . beauftragten Minister des Inneren , der Justiz und

der Finanzen , haben es als nothwendig erkannt , zur Ausführung der

im §. 9 des bezogenen Gesetzes normirten provisorischen Versetzung der

Gerichtsbarkeit und der politischen Amtsverwaltung durch die bisher bestan¬

denen Patrimonial -Behörden auf Kosten des Staates , diebeiliegenden zwei

Kundmachungen zu erlaffen , durch deren erste das Landvolk über das We¬

sen dieses Provisoriums belehrt , zum unweigerlichen Gehorsame für die

Anordnungen und Entscheidungen der Patrimonial -Behörden ermahnt und

zur einstweiligen Entrichtung der bisherigen Gerichts - und Grundbuchs - X

Taren , mit Ausnahme der aufgehobenen Gebühren , bei Vesitzverände-

rungen unter Lebenden und für den Todesfall , an die gedachten Patrimonial-
Behörden verpflichtet , durch die andere aber letztere und deren Beamte

zur einstweiligen gewissenhaften Fortführung ihrer bisherigen Functionen,
unter der Haftung der Gerichtsherren in Absicht auf die Gerichtsbarkeit

und politische Amtsverwaltung angewiesen und mit den Grundzügen be¬

kannt gemacht werden , nach welchen die vom Staate zu vergütenden Ko¬

sten liquidirt und flüssig gemacht werden sollen.
Die näheren Modalitäten in der letzteren Beziehung werden demnächst

nachträglich bekannt gemacht werden.
Was hiermit in Folge Auftrages des Ministeriums des Inneren

vom 17 . d. M ., Z . 3869 zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.
Wien am 18 . September 1848.

Samberg"?

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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